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Stellungnahme zur Drucksache 7/5040 - Achtes Gesetz zur
Änderung des Thüringer Landeswahlgesetzes

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir geben hiermit: unsere Stellungnahme (in Bezug zur Sbeltungnahme der ÖDP, per Mail eingereicht:
am 20.05.2022) zur Drucksache 7/5040 ab.

Auch wenn wir es Für etwas ungewöhnlich halten, dass zwei im VerFahren eigentlich zwangsläuFig
auFeinanderFolgende Fristen bzw. SUchbage auF den selben Tag fallen sollen, haben wir keine
Einwände gegen die geplante Gesetzesänderung.

Wir möchten jedoch in diesem Zusammenhang darauF hinweisen, dass das letzte Gesetz zur
vorübergehenden Änderung des Landeswahlgesetzes Für mögliche vorzeitige Neuwahlen des
Thüringer Landtags im Jahr 2021 unter den Bedingungen einer pandemischen Lage seit dem
1.1.2022 nicht mehr wirksam ist, Daher halben wir es Für dringend notwendig, ebenfalls Folgende
Änderungen am Landeswahlgesetz dauerhaFt vorzunehmen:
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Problematik verFassungswidrig hohe Anzahl für Wahlkreisvorschläge zu sammelnder
Unterstützungsunterschriften

Problematik Fehlende Festlegung für die im Falle einer vorzeitigen Neuwahl des Thüringer
Landtags zu sammelnden Anzahlen an UnterstützungsunterschriFten

[...]

§22
Inhalt und Form der Wahlkreisvorschläge

(1) Der Wahlkreisvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers enthalten, Jeder Bewerber kann nur in einem
Wahlkreis und hier nur in einem Wahlkreisvorschlag genannt werden, Als Bewerber kann nur vorgeschlagen
werden, wer seine Zustimmung hierzu schriFfclich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich,

(2) Wahlkreisvorschläge von Parteien müssen von dem Vorstand des Landesverbands oder, wenn
Landesverbände
nicht bestehen, von den Vorständen der nächstniedrigeren Gebietsverbände (§ 7.Abs, 2 des Parteiengesetzes),
in deren Bereich der Wahlkreis liegt, eigenhändig unterzeichnet: sein, Wahlkreisvorschläge der in § 20 Abs, 2 Satz
1 genannten Parteien müssen außerdem von mindestens ^&Q 100 Wahlberechfcigben des Wahlkreises
eigenhändig unterzeichnet sein; die Wahlberechtigung muss im Zeitpunkt der Unberzeichnung gegeben sein
und ist: bei Einreichung des Wahlkreisvorschlags nachzuweisen.
(3) Andere Wahlkreisvorschläge müssen von mindestens S50 100 WahiberechUgben des Wahlkreises
eigenhändig unterzeichnet sein, Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 gilt entsprechend,
(4) Wahlkreisvorschläge von Parteien müssen den Namen der einreichenden Partei und sofern sie eine
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, andere Wahlkreisvorschläge ein Kennwort enthalfcen.
(5) Im Falle einer vorzeitigen Neuwahl des Thüringer Landtags gemäß Thüringer Verfassung Artikel 50 (2)
reduziert sich die Anzahl zu sammelnder UnterstützungsunberschriFben Für betreffende Wahlkreisvorschläge auf

so.

[...]

§25
Zurücknähme von Wahlkreisvorschlägen

Ein Wahlkreisvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der
stellvertretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange nicht über seine Zulassung entschieden
ist. Ein von mindestens zL5Q 100 oder im Falle einer vorzeitigen Neuwahl des Thüringer Landtags gemäß
Thüringer Verfassung Artikel 50 (2) von mindestens 50 Wahlberechbigten unfcerzeichnefcer Wahlkreisvorschlag
kann auch von der Mehrheit der Unberzeichner durch eine von ihnen persönlich und handschriftlich vollzogene
Erklärung zurückgenommen werden.

[...]

§29
Landeslisten

(1) Landeslisten können nur von Parteien eingereichb werden. Sie müssen von dem Vorstand des

Landesverbands

oder, wenn Landesverbände nicht bestehen, von den Vorständen der nächstniedrigeren Gebietsverbände, die
im Wahlgebiet liegen, bei den in § 20 Abs. 2 genannten Parteien außerdem von 1,000 Wahlberechfcigt.en
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eigenhändig unterzeichneb sein. Im Falle einer vorzeibigen Neuwahl des Thüringer Landtags gemäß Thüringer
Verfassung Artikel 50 (2) reduziert sich die Anzahl zu sammelnder Unterstübzungsunterschriften Für
Landeslisten auf 250. Die Wahlberechügung der Unterzejchner eines Wahlvorschlags einer der in § 20 Abs. 2
genannten Parteien muss im Zeitpunkb der Unberzeichnung gegeben sein und isfc bei Einreichung der
Landesliste nachzuweisen.

[...]

Begründung UnterstützunqsunterschriFtenWa^h^^^^

Laut aktueller Rechtsprechung wäre hier ein Wert von max, 0,26 % der Wahlberechtigfcen zulässig,
Für die 44 Wahlkreise gemibbelb liegt: dieser Wert in Thüringen hingegen aktuell bei 0,64 %, Wir
empfehlen hier den neuen Wert: 100, welcher in den meisten Bundesländern zur Anwendung
kommt:, auch wenn dieser Für Thüringen ebenfalls schon sehr knapp bemessen ist.

Begründung Reduzierung UnterskützunQsunberschriFten bei vorzeitiger Neuwahl:

Die Reduzierung auf 25 Prozent Für Landeslisfcen und 50 Prozent für Wahlkreisvorschläge orientierb
sich an den hierfür in anderen Bundesländern üblichen gesetzlichen Regelungen. In diesem
Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass sich der Sammlungszeifcraum für
Untersbützungsunterschriften im Falle einer vorzeitigen Neuwahlvonebwa 15 Monaten auf Faktisch
und praktisch efcwa sieben Wochen verkürzt. Das liegt deutlich oberhalb des Faktors vier bzw. zwei,
um den sich die Anzahlen der sammelnden Unterstüfczungsunterschrifben reduzieren.

Wir erinnern hiermit den Gesetzgeber an die Plenarsitzung des Thüringer Landtags vom 12,3.2021.
Hier bestätigen mehrere im Thüringer Landtag vertretene Parteien, dass Bedarf auch Für
langfristige bzw. dauerhafte Regelungen besteht:, Umso mehr sind wir nun verwundert darüber,
dass wir emeut darauf hinweisen müssen, weil der vorliegende GesetzesentwurF diese Probleme
wieder nicht: beseitigt.
(Quelle: htbps://live.thueringer-landfcag.de/Veranst:alt:ung/Plenarsifczung_2021^37-39)

Weiterhin möchben wir diese Anpassung am Landeswahlgesebz vorschlagen:

Vorschlag zur Modernisierung der Regelungen bezüglich der Notwendigkeit zur Sammlung
von Unterstützungsunterschriften

[,.,]

§20
Wahlvorschlagsrecht.Beteiligungsanzeige

(1) Wahlvorschläge können von Parteien und nach Maßgabe des § 22 von Wahlberechbigben eingereicht

werden.

(2) Parteien, die im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht: auf Grund

eigener Wahlvorschläge ununfcerbrochen vertreten waren oder nicht jeweils zumindest: mit einer Landestisfce

und zusäbzlich mindestens einem Wahlkreisvorschlag sowohl an den zuletzt stattgefundenen

Bundestagswahlen als auch an den zuletzt stakfcgefuadenen Landtagswahlen in Thüringen teilgenommen
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haben, können als solche einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie späleskens am 90. Tag vor der Wahl bis

18 Uhr dem Landeswahllelter ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt; haben und der-
Landeswahlausschuss die Parteieigenschaft festgesfcetlt hat. Die Anzeige muss enthalten:

1 .den Namen und die Kurzbezeichnung, unter denen die Partei sich an der Wahl beteiligen wird

und

2.die eigenhändigen UnberschriFLen von mindesfcens drei Mitgliedern des Landesvorstands, darunter die des

Vorsitzenden oder seines Stellvertreters, oder, wenn ein Landesverband nicht besteht, von den Vorständen des

nächsbniedrigeren Gebietsverbandes (§ 7 Abs. 2 des Parteiengesetzes), in deren Bereich derWahlkreis liegt Die

schriFtliche Satzung und das schriFÜiche Programm der Parteien sowie ein Nachweis über die satzungsgemäße

Bestellung des Vorsbands sind der Anzeige beizufügen.

Beqründunq:

Die Verpflichtung zur Sammlung von UnterstübzungsunterschriFten stellt nicht nur gemäß aktueller
Rechtsprechung bereits eine systematische Einschränkung der verFassungsgemäßen Grundsätze
der Gleichheit der Wahl und der Chancengleichheit: der Parteien dar. Sie belastet zudem in nicht
unerheblichem Umfang die Kommunalverwaltungen Thüringens und das Büro des
Landeswahlwahlleibers. Mehr als 70 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland halten
wir eine mit unserem Vorschlag eingebachtete Modemisierung für angebracht und verantwortbar.

Mjfc Freundlichen Grüßen
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